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Zollsdiutz der englischen Land
wirtschaft ist schließlich nicht 
höher als der für den Gemeinsa
men M arkt vorgesehen. Der Handel 
mit dem Commonwealth ist nicht 
frei von Schwierigkeiten. Man 
klagt über Kanadas wachsenden 
Protektionismus, die periodischen 
Handelsbilanzsdiw ierigkeiten A u
straliens, den Opportunismus der 
indischen W irtschaftspolitik, die 
H intertür zum englisdien M arkt 
durdi gewisse östlidie Kolonien, 
den Preisdrude billiger südasiati
scher Textilien, die A ttraktion von 
Dollarwaren für viele Common
wealth-Länder und vor allem den 
unersättlichen Kapitalbedarf aller 
Überseeländer. M andie dieser Pro
bleme ließen sidi vielleicht leichter 
lösen, wäre England Teil einer 
europäisdien Freihandelsgemein- 
sdiaft. Einstweilen aber — und das 
haben die letzten M onate klarer 
gemacht — stellt der Dualismus 
der britischen Bindungen gegenüber 
dem Commonwealth und der han
delspolitischen Beziehungen mit 
Kontinentaleuropa ein Problem 
dar, das nur mit dem guten W illen 
aller gelöst w erden kann. (G. A.)

Interessenten zerreden eine Idee
'’ü ^ e n n  es auf der einen Seite ein Segen der Demokratie ist, daß 

”  politisdie Umgestaltungen und wirtschaftspolitische Projekte vor 
ihrer Verwirklichung das Fegefeuer einer öffentlichen Diskussion be
stehen müssen, so ist es andererseits bedauerlich, wenn man beobachten 
muß, wie große Ideen im A ushandeln zwischen Interessenten, die sie 
nur mit dem Maßstab des eigenen Nutzens und der eigenen Sidierheit 
messen, ihren Schwung verlieren. Die Diskussion um den Gemeinsamen 
M arkt scheint an einem Punkte angelangt zu sein, an dem man be
fürchten muß, daß die in zermürbendem Kampf der Interessen aus
gehandelten Kompromißlösungen den Gesamtnutzen der großen Kon
zeption w eitgehend zunidite machen.

Neben den eingeschworenen Nationalw irtschaftlern und den handels
politischen Dogmatikern steht die große Gruppe der Branchenorgani- 
sationen, die je nadi der Interessenlage ihres W irtschaftszweiges in den 
sechs verschiedenen Ländern unterschiedliche Forderungen anmelden. 
Kein W under, daß in diesem Kampf aller gegen alle die Idealisten müde 
geworden sind. Nur Politiker von ganz großem Format können die 
(Großzügigkeit der urprünglidien Idee wieder herstellen — oder viel
leicht der wirtschaftliche Druck einer sich ankündigenden Depression, 
die wir n id it erhoffen wollen.

ln  der Auseinandersetzung der Interessenten hat sid i die anfangs 
gepriesene Elastizität der V ertragsklauseln in einen Fludi verwandelt. 
Es gibt im Grunde genommen nunmehr nichts, das nicht umgestoßen 
werden könnte.

Die enorme Ausweitung des Absatzgebietes, die Hebung des W ohl
standes und die Rationalisierung des Produktionsapparates, die der 
Gemeinsame M arkt verheißt, sollten die eigennützigen Bedenken ein
zelner W irtschaftszweige ausräumen. Es w äre zweifellos besser, in  einer 
Übergangszeit für auftretende Härtefälle Unterstützung zu gewähren, 
als die Schwächen eines nationalstaatlichen W irtschaftssystem s im 
Gemeinsamen M arkt zu verewigen. Obwohl der Zusammenschluß Euro
pas — wirtschaftlich, aber audi politisch — eine zwingende Notwendig
keit ist, haben wir bisher mit europäischen Gem einsdiaftsprojekten 
wenig Glück gehabt. Der Schwung muß wiedergewonnen werden, bevor 
die Interessenten alles zerredet haben. (sk)

D r. H erbert M a rkn erth , B o n n

Begriff und Funktionsweise der Freihandelszone 
und des Gemeinsamen Marktes

In unserer Zeit der Oberflächlich
keit und Schnellebigkeit erscheint 

es besonders notwendig, die in 
Politik und W irtschaft auftreten
den schlagwortähnlidien Bezeich
nungen begrifflich , präzis zu um
reißen. In einem Zeitpunkt, in dem 
die Verwirklichung der geplanten 
Freihandelszone und des Gemein
samen M arktes näherrückt, sollte 
man sich einen klaren Begriff von 
deren W esensinhalt machen. Vor
weg ist ein häufig in diesem Zu
sammenhang genanntes drittes 
W ort auszuklammern, und zwar 
„Europäische W irtschaftsgemein
schaft". Die Europäische W irt
schaftsgemeinschaft ist nichts an
deres als die juristische Gestalt des 
Gemeinsamen M arktes und ihre 
verwaltungsmäßige Form, d. h. 
die Europäische W irtschaftsgemein-

sdiaft ist die juristische Dachkon
struktion für die Institutionen, die 
unserer überbürokratisierten Mo
derne für die Funktion eines ge
meinsamen M arktes unerläßlich 
scheinen.

Zur Klärung und besseren Über
sichtlichkeit der wichtigsten V er
tragsbestimmungen dürfte es 
zweckmäßig sein, sowohl beim 
Gemeinsamen M arkt wie bei der 
Freihandelszone von einem Innen- 
und Außenverhältnis auszugehen.

D as In n en verh ä ltn is  
des gem e in sa m en  M arktes

Die M itgliedsländer des Gemein
samen M arktes decken sich mit 
der Montanunion. Es handelt sich 
also um die Bundesrepublik 
Deutschland, Frankreich, die Bene
luxstaaten und Italien. Grundlage 
des Innenverhältnisses des Ge

meinsamen M arktes ist die von 
den M itgliedsländern zu gründende 
Zollunion. Eine Zollunion bedeutet 
praktisch die Aufhebung der Zölle 
im internen H andelsverkehr der 
M itgliedsländer. Der Gemeinsame 
M arkt ist jedoch mehr als eine 
Zollunion. Er beinhaltet bereits 
von der W ortgebung her, daß bei 
den dem Gemeinsamen M arkt an
gehörenden Staaten alle Beschrän
kungen des H andelsverkehrs auf
gehoben werden. W as bedeutet 
das? A bgesehen von einigen Aus
nahmebestimmungen wird der Ge
meinsame M arkt zur Folge haben: 
Freiheit im W arenaustausch, Frei
zügigkeit des Kapitalverkehrs, 
Freiheit der Dienstleistungen und 
Niederlassungsfreiheit. Begriffs
notwendig w äre dem -Gemein
samen M arkt auch einei gemein
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same W ährung eigen. Diese w ei
tere wirtschaftliche Harmonisierung 
hat jedodi — insbesondere auf 
französischen Wunsch — nicht 
durchgesetzt werden können.

Häufig nimmt man an, daß mit 
der Einführung des Gemeinsamen 
Marktes die Zollgrenzen im Innen
verhältnis der M itgliedsländer völ
lig fortfallen. Dies trifft aber leider 
nicht zu, da auch w eiterhin Kon
trollen im grenzüberschreitenden 
Verkehr erforderlich sein werden, 
weil die W aren in den einzelnen 
Mitgliedsländern der Gemeinschaft 
verschiedenen Steuern (Einfuhr- 
Umsatzsteuern und Verbrauchs
abgaben) unterliegen.

Da es sich bei der Einführung 
des Gemeinsamen M arktes um 
eine einschneidende Änderung der 
bisherigen W irtschaftspolitik der 
Mitgliedsländer handelt, ist es ver
ständlich, daß eine Übergangszeit 
bis zur Einführung der maßgeben
den Bestimmungen festgesetzt 
wurde. Diese Übergangszeit ist 
grundsätzlidi auf 12 Jahre bem es
sen; sie kann jedoch auf 15 Jahre 
verlängert werden.

D as A u ß en verh ä ltn is  
des G em einsam en M arktes

Die Zollunion ist audi Grundlage 
des Außenverhältnisses des Ge
meinsamen M arktes. Einer Zoll
union ist es nämlich eigen, daß die 
verschiedenen Außenzolltarife der 
Mitgliedsländer beseitigt und an 
ihre Stelle ein gemeinsamer Zoll
tarif tritt. V ier Zolltarife müssen 
auf einen gemeinsamen Nenner 
gebradit werden, da die Benelux
staaten bereits in einem einheit
lichen Zolltarifgebiet zusammen
geschlossen sind. W er als Nicht
zollfachmann auch nur kurz Ge
legenheit hatte, das spezielle und 
sdiwierige Gebiet des Zollwesens 
kennenzulernen, weiß, daß die 
Sisyphusarbeit der Brüsseler Ex
perten darin bestand, die Außen
tarife der Tausenden von Zollposi
tionen auf ein einheitliches Niveau 
zu bringen. Man geht davon aus, 
das arithmetische M ittel der Zoll
sätze bei den einzelnen Positionen 
als Grundlage der Zollsätze zu 
nehmen. Rechnerisch: Die Addition 
der Zollsätze aus den 4 Zolltarifen 
wird durdi 4 geteilt. Da aber die 
Anwendung dieser M ethode nicht 
in allen Fällen den Interessen der

M itgliedsländer entspricht, sind 
Ausnahmen in  Gestalt von Höchst
sätzen . geschaffen worden, und 
zwar für Rohstoffe 3“/o, Halbwaren 
lOVo, bestimmte organische chemi
sche Produkte 15“/o und verschie
dene anorganische Erzeugnisse 
25“/o. Ferner hat man sich bereits 
für einige W aren über die Fest
setzung besonderer Zollsätze ge
einigt. Schließlich gibt der Vertrag 
auch die Möglichkeit, derartige 
Sonderfestsetzungen für weitere 
W aren im Verhandlungswege zu 
treffen.

W eiter ist es durch das Prinzip 
der Zollkontingente möglich, in 
einzelnen M itgliedsländern be
stimmte W aren im Rahmen eines 
festgesetzten Volumens zu niedri
geren Zollsätzen einzuführen. 
Praktisch bedeutet dies, daß man 
durdi die Gewährung eines Zoll
kontingentes einem Mitgliedsland 
die Möglichkeit gibt, das bisherige 
Zollniveau aufrechtzuerhalten oder 
zumindest annähernd beizubehalten.

Eins der wichtigsten und schwie
rigsten Verhandlungsobjekte bei 
den V ertragsverhandlungen waren 
„ausgerechnet Bananen". H ier ging 
es vor allem der Bundesrepublik 
darum, ihre bisherigen Einfuhren 
aus dem amerikanischen Raum auf
rechtzuerhalten und sie nicht auf 
die Überseegebiete der M itglieds
länder umstellen zu müssen, was 
zu einer fühlbaren V erteuerung ge
führt hätte. Auf Grund der uns ge
w ährten Zollkontingente werden 
wir 80 bis 90 “/o unserer Bananen
einfuhren auch w eiterhin zollfrei 
einführen können.

Die bisherigen Verhandlungen 
gehen davon aus, daß die übrigen 
Länder des Europäisdien W irt
schaftsrates (OEEC) als Assoziierte 
des Gemeinsamen M arktes die 
Freihandelszone bilden sollen. 
Diese w ird demnach insgesamt fol
gende Staaten umfassen: Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Frank
reich, Griechenland, Großbritan
nien, Irland, Island, Italien, Luxem
burg, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Portugal, Schweden, 
Schweiz und Türkei.

D as In n en verh ä ltn is  der  
F reihandelszone

Grundlage des Innenverhältnis- 
ses der Freihandelszone ist wie 
beim Gemeinsamen M arkt das

Zollwesen. Genau wie bei einer 
Zollunion werden auch bei der 
Freihandelszone im W arenverkehr 
der M itgliedsländer alle Handels
schranken, wie Zölle und mengen
mäßige Beschränkungen im V er
lauf der dafür noch festzusetzen
den Jahre abgebaut werden. Bei 
den bisherigen Regierungsverhand
lungen ist der Vorschlag unterbrei
tet worden, den Zeitplan der Frei
handelszone dem Zeitplan des Ge
meinsamen M arktes anzupassen.

Auch diese Liberalisierung be
deutet bedauerlicherweise nicht, 
daß alle Zollkontrollen wegfallen 
werden, denn es muß sicherge
stellt werden, daß die eingeführ
ten W aren, die Anspruch auf Zoll
befreiung haben, auch tatsächlich 
aus den M itgliedsländern dieses 
Gebietes stammen. Die Frage einer 
einheitlichen und möglichst prak
tischen Regelung des W aren
ursprungszeugnisses gewinnt da
her in Zukunft an Bedeutung.

Das A u ß en verh ä ltn is  der  
F re ihande lszone

Im Gegensatz zu der bei dem 
Gemeinsamen M arkt bestehenden 
Zollunion w erden die M itglieds
länder der Freihandelszone auch 
nach Ablauf der Übergangszeit 
keinen gemeinsamen Außenzoll
tarif haben. Das bedeutet: die
autonomen Zolltarife der Mit
gliedsländer w erden beibehalten.

W ährend beim Gemeinsamen 
M arkt auch im Außenverhältnis 
eine Koordinierung und Harmoni
sierung der -W irtschaftspolitik der 
M itgliedsländer nicht nur praktisch 
wünschenswert, sondern in vielen 
Bestimmungen auch tatsächlich 
vorgesehen ist, behalten die Mit
glieder der Freihandelszone de 
ju re ihre volle Handlungsfähig
keit nach außen; de facto aber 
wird es nicht verhindert werden 
können, daß sich auch hier eine 
Abstimmung der W irtschaftspoli
tik praktisch durchsetzt. Die nor
mative Kraft des Faktischen wird 
die M itgliedsländer wahrscheinlich 
dazu zwingen. W enn man es auch 
mit schönen Redensarten zu ver
tuschen sucht: die Freihandelszone 
stellt in loser Form einen in sich 
geschlossenen Block der W eltw irt
schaft dar, der nicht umhin kann, 
auch nach außen geschlossen auf
zutreten.
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